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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung ersucht den federführenden 
Haushaltskontrollausschuss, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

1. merkt an, dass die Mitgliedstaaten 139 der insgesamt 2 395 Unregelmäßigkeiten im 
Jahr 2011 als Betrug gemeldet haben (5,8 %); stellt fest, dass gegenüber dem 
Berichterstattungsjahr 2010 die Zahl der als Betrug gemeldeten Unregelmäßigkeiten 
abnahm, während ihr Gesamtschadensvolumen von 69 Mio. EUR im Jahr 2010 auf 
77 Mio. EUR im Jahr 2011 anstieg; weist darauf hin, dass sich dieser Anstieg auf zwei 
große gemeldete Einzelfälle mit einem Schadensvolumen von 39 bzw. 26 Mio. EUR 
zurückführen lässt;

2. hält fest, dass die Mitgliedstaaten auf dem Gebiet des Europäischen Garantiefonds für die 
Landwirtschaft (EGFL) im Haushaltsjahr 2011 insgesamt 173 Mio. EUR von den 
Empfängern einzogen; weist darauf hin, dass somit bis zum Ende des 
Haushaltsjahres 2011 bereits 44 % aller seit 2007 ausgefallenen Mittel aus dem EGFL von 
den Mitgliedstaaten wiedereingezogen worden sind;

3. merkt an, dass die Kommission gemäß dem geänderten Artikel 43 der aktualisierten 
horizontalen Verordnung die Befugnis erhalten sollte, monatliche Zahlungen oder 
Zwischenzahlungen an einen Mitgliedstaat zu kürzen oder auszusetzen, wenn ein oder 
mehrere Schlüsselelemente des betreffenden einzelstaatlichen Kontrollsystems nicht 
vorhanden oder aufgrund der Schwere oder Dauer der festgestellten Mängel nicht 
wirksam sind oder bei der Wiedereinziehung von zu Unrecht gezahlten Beträgen nicht mit 
der notwendigen Sorgfalt vorgegangen wird, und wenn 

a) entweder die genannten Mängel dauerhaft vorliegen und der Grund für mindestens 
zwei Durchführungsrechtsakte gemäß Artikel 54 waren, wonach die entsprechenden 
Ausgaben des betreffenden Mitgliedstaats von der EU-Finanzierung auszuschließen 
sind, oder

b) die Kommission zu dem Schluss gelangt, dass der betreffende Mitgliedstaat nicht in der 
Lage ist, die erforderlichen Abhilfemaßnahmen gemäß einem in Abstimmung mit der 
Kommission aufzustellenden Aktionsplan mit klaren Fortschrittsindikatoren in 
nächster Zukunft durchzuführen;

4. macht darauf aufmerksam, dass die Kommission sich an die Mitgliedstaaten gewandt und 
ihrer Sorge Ausdruck verliehen hat, dass die Angaben, die in dem Bericht zu 
Betrugsfällen gemacht werden, unter Umständen nicht vollkommen zuverlässig sind, was 
auch die Kommission selbst einräumt, die auf die geringe Zahl gemeldeter Betrugsfälle in 
einigen Mitgliedstaaten hinweist; fordert bei der Reaktion auf Betrugsfälle und bei der 
Berichterstattung an die Kommission hierüber eine engere Zusammenarbeit und einen 
eingehenderen Austausch bewährter Verfahren in den Mitgliedstaaten;

5. hebt hervor, dass die geringe Zahl gemeldeter Betrugsfälle in einigen Mitgliedstaaten ein 
Beleg dafür sein könnte, dass das, was in einem Land als Betrugsfall angesehen wird, in 
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einem anderen Land als rechtmäßig gilt, und fordert die Kommission daher auf, derlei 
Fälle zu ermitteln und zu klären, indem die Kriterien für die Definition von Betrug 
vereinheitlicht und allen Mitgliedstaaten mitgeteilt werden;

6. fordert die Kommission auf, das Betrugsberichtssystem zu überprüfen und die in den 
Mitgliedstaaten angewandten Verfahren zur Bekämpfung von Betrugsfällen und zu ihrer 
Meldung an die Kommission zu vereinheitlichen; ist der Ansicht, dass auf diese Weise die 
durchgeführten Untersuchungen wirksamer gemacht und zugleich die Verfahrensrechte 
der betroffenen Personen geklärt werden sollen;

7. weist darauf hin, dass sich die missbräuchliche Nutzung von GAP-Mitteln in der Zukunft 
nicht allein durch einen statistikorientierten Problemansatz verhindern lässt, sondern dass 
zudem insbesondere in schwerwiegenden Fällen die Betrugsmethoden analysiert werden 
müssen; vertritt ferner die Auffassung, dass die Mitgliedstaaten der Kommission über 
sämtliche von ihnen aufgedeckten Unregelmäßigkeiten Bericht erstatten müssen und dass 
die als Betrug gemeldeten Unregelmäßigkeiten einer gründlichen Untersuchung zu 
unterziehen sind;

8. zeigt sich besorgt darüber, dass sich die Gesamthöhe aller EGFL-Beträge, die die 
einzelstaatlichen Behörden noch von den Empfängern zurückzufordern hatten, am Ende 
des Haushaltsjahres 2011 auf 1,2 Mrd. EUR belief;

9. weist darauf hin, dass die Kommission nach Rechnungsprüfungen im Rahmen des 
Konformitätsabschlusses im Agrarbereich Finanzberichtigungen in einer Gesamthöhe von 
822 Mio. EUR vorgenommen hat; stellt fest, dass die Gesamthöhe der beschlossenen 
Korrekturen sich dabei auf 1 068 Mio. EUR belief, sodass die Umsetzungsquote 77 % 
betrug; bemerkt, dass die Wiedereinziehungsquote 2010 höher war und sich auf 85 % 
belief;

10. betont, dass das Augenmerk unbedingt darauf gerichtet werden muss, wie sich die immer 
noch verhältnismäßig langwierigen Erstattungsverfahren optimieren lassen;

11. fordert die Kommission nachdrücklich auf, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, 
um – unter Berücksichtigung der Entwicklungen während der derzeitigen Reform – ein 
wirksames Wiedereinziehungssystem zu errichten, und das Europäische Parlament in 
ihrem nächsten Jahresbericht über den Schutz der finanziellen Interessen der EU über die 
erzielten Fortschritte zu unterrichten;

12. hebt hervor, dass an der Wiedereinführung der Bagatellregelung festgehalten werden 
sollte und die Wiedereinziehung gemäß Artikel 56 Absatz 3 der aktualisierten 
horizontalen Verordnung nicht fortgesetzt werden muss, wenn die bereits aufgewendeten 
Kosten und die voraussichtlichen Wiedereinziehungskosten zusammen den wieder 
einzuziehenden Betrag überschreiten; fordert die Kommission zur Vereinfachung der 
Verwaltung vor Ort dazu auf, diese Bedingung als erfüllt zu betrachten, wenn der von 
dem Begünstigten im Rahmen einer Einzelzahlung einzuziehende Betrag 300 EUR nicht 
übersteigt; stellt fest, dass eine Verringerung der Verwaltungslast durch das Unterlassen 
der Einziehung von Klein- und Kleinstbeträgen es den nationalen und regionalen 
Behörden ermöglicht, gravierenderen Verstößen effizienter nachzugehen und diese 
entsprechend zu ahnden.
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